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1 Vgl.: BERGMANN, HEIKO; NIETLISPACH, LUCCA (2019): Studie 
Praxiskosten des Schweizerischen Anwaltsverbands; Referenzjahr 
2017. Forschungsbericht KMU-HSG, Universität St. Gallen.

2 Insgesamt 41 SAV-Mitglieder, für die keine E-Mail-Adresse 
verfügbar war, wurden auf postalischem Weg angeschrieben.
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In diesem Beitrag werden die zentralen Ergebnisse der Studie Praxiskosten dargestellt, die das KMU-
HSG der Universität St. Gallen im Herbst/Winter 2018/19 bereits zum dritten Mal für den Schweizeri-
schen Anwaltsverband durchgeführt hat. Eine besondere Beachtung schenken wir der Berechnung 
von kostendeckenden Stundensätzen von selbständigen Anwälten. Die Angaben beziehen sich dabei 
immer auf das Jahr 2017.

I. Hintergrund und Vorgehen
Im Auftrag des Schweizerischen Anwaltsverbands (SAV)
hat das Schweizerische Institut für Klein- und Mittelunter-
nehmen (KMU-HSG) der Universität St. Gallen im Herbst
2018 eine repräsentative Befragung der Mitglieder des
SAV durchgeführt, um belastbare Informationen zu deren
Struktur und Kanzleikosten zu erhalten. Der vorliegende
Beitrag stellt einige zentrale Ergebnisse der Studie dar.1

Alle Angaben beziehen sich auf das Referenzjahr 2017.
Das KMU-HSG hat bereits in den Jahren 2004/05 und 

2013/14 eine ähnlich angelegte Studie mit den Referenz-
jahren 2003 und 2012 erfolgreich durchgeführt. Diese Stu-
dien dienten als Vorlage für die erneute Untersuchung. Die 
Notwendigkeit einer aktualisierten Kostenerhebung ergab 
sich aus einer Reihe von Überlegungen: So ist die Anzahl 
der Mitglieder des SAV von 2012 auf 2017 signifikant ge-
stiegen, und die Kanzleiarten der Anwaltskörperschaften 
(Anwalts-AG bzw. GmbH) werden immer dominanter. Vor 
diesem Hintergrund erschien es angebracht, die Mitglie-
der des SAV erneut in einer breit angelegten, repräsentati-
ven Erhebung zu ihrer Tätigkeitsstruktur sowie ihren Kos-
ten und Erträgen zu befragen. Da, wo es möglich und 
sinnvoll erscheint, ziehen wir im Folgenden Vergleiche zu 
2003 und 2012.

Das Vorgehen bei der Studie Praxiskosten kann fol-
gendermassen beschrieben werden: Aus den insgesamt 
mehr als 10 000 Mitgliedern des SAV, die im Sommer 2018 
aktiv waren, wurde eine Zufallsstichprobe von 2500 Per-
sonen gezogen. Diese 2500  Personen erhielten jeweils 
den Fragebogen zur Studie Praxiskosten per E-Mail zuge-
stellt.2 Die Umfrage wurde zum ersten Mal mittels Online-

fragebogen durchgeführt. Von den 2500 angeschriebe-
nen Personen konnten 133 nicht erreicht werden oder 
waren im Referenzjahr nicht oder nicht mehr als Anwalt 
tätig, wodurch sich ein korrigierter Stichprobenumfang 
von 2367 ergibt. Insgesamt erhielt das KMU-HSG 630 aus-
gefüllte und verwertbare Fragebogen zurück, was einer 
Rücklaufquote von 27 Prozent entspricht. Angesichts des 
Vorgehens und der Zusammensetzung des Rücklaufs kön-
nen die Ergebnisse als repräsentativ für die Mitglieder des 
Schweizerischen Anwaltsverbands angesehen werden.

II. Zentrale Ergebnisse

1. Strukturelle Aspekte
Die Mitglieder des Schweizerischen Anwaltsverbands sind
im Mittel 46 Jahre alt und verfügen über 16 Jahre Berufs-
erfahrung. Ungefähr zwei Drittel sind männlich (69%) und
63 Prozent sind in selbständiger Form als Anwalt oder An-
wältin tätig. Im Vergleich zu 2003 und 2012 haben sich bei
den personenbezogenen Merkmalen der SAV-Mitglieder
zwei deutliche Änderungen ergeben: Zum einen ist der
Anteil der Frauen im Anwaltsberuf deutlich angestiegen.
Der entsprechende Anteil ist seit 2003 von 17  Prozent
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3 Anwälte mit mehr als 1500 Arbeitsstunden pro Jahr galten als 
Vollzeit tätig und Anwälte mit weniger als 1500 Stunden als 
Teilzeit tätig.

auf  31  Prozent gestiegen. Die Zunahme der Anzahl der 
SAV-Mitglieder von etwa 7000 (2003) auf mehr als 10 000 
(2017) ist also zu einem bedeutenden Teil auf neue weib-
liche Mitglieder zurückzuführen. Zum anderen ist auch der 
Anteil der angestellten Anwälte von 22  Prozent (2003) 
und 26  Prozent (2012) auf 37  Prozent (2017) gestiegen. 
Viele neue SAV-Mitglieder sind also in angestellter Form 
als Anwalt tätig.

Bemerkenswert ist auch, dass der Anteil der in An-
waltskörperschaften beschäftigten Anwälte von 14  Pro-
zent (Ende 2012) auf 31 Prozent (Ende 2017) angestiegen 
ist. Im Jahr 2003 hatte es diese Rechtsform bei Anwalts-
kanzleien in der Schweiz noch gar nicht gegeben. Der An-
teil der in Ertragsgemeinschaften tätigen Anwälte hat seit 
2003 von 34 Prozent auf 12 Prozent abgenommen. Auch 
der Anteil der Anwälte in Einzelkanzleien und Unkosten-
gemeinschaften hat seit 2012 abgenommen, wie die Ab-
bildung oben zeigt.

Im Jahr 2017 arbeiteten 78 Prozent der SAV-Mitglieder 
Vollzeit und 22 Prozent Teilzeit3. Gegenüber 2012 ist dies 
ein Anstieg um 9 Prozent bei den Vollzeittätigen. Während 
84  Prozent der Männer Vollzeit tätig sind, liegt der ent-
sprechende Anteil bei den Frauen nur bei 63 Prozent. Die-
ser Anteil ist bei den Frauen allerdings im Vergleich zu 
2012 stark angestiegen. Vollzeit tätige Anwältinnen und 
Anwälte haben im Jahr 2017 durchschnittlich 1909 Stun-
den gearbeitet; bei Teilzeit tätigen Anwälten liegt der 
Wert bei 798 Stunden. Im Durchschnitt mehr als 70 Pro-
zent der geleisteten Stunden können fakturiert werden.

2. Jahresgehalt von angestellten Anwälten
Im Jahr 2017 verdienten angestellte SAV-Mitglieder brutto 
im Durchschnitt CHF  134 000.–, wenn sie Vollzeit tätig 
waren, und CHF 105 000.–, wenn sie Teilzeit als Anwalt ar-
beiteten. Hierbei gibt es aber deutliche Unterschiede nach 
Alter, Geschlecht, Kanzleiart und Grösse der Kanzlei. Wie 

zu erwarten, steigt die Entlohnung mit zunehmendem 
Alter an. In Ertragsgemeinschaften und insbesondere 
in  Anwaltskörperschaften werden durchschnittlich die 
höchs ten Gehälter gezahlt. Bei Anwaltskörperschaften 
steigt das Gehalt mit zunehmender Kanzleigrösse tenden-
ziell an.

Im Jahr 2012 betrugen die entsprechenden Werte 
CHF 143 000.– (Vollzeit) bzw. CHF 85 000.– (Teilzeit), was 
zwar einen Rückgang für Vollzeittätige, aber einen deutli-
chen Anstieg für Teilzeittätige aufzeigt.

3. Praxiskosten und einnahmen von selbständigen 
Anwälten

Beim Betrieb einer Anwaltskanzlei fallen Kosten in der 
Form von Sach- und Personalkosten an, die vom Inhaber, 
von den Partnern oder Gesellschaftern der Kanzlei getra-
gen werden müssen. Die durchschnittlich zu tragenden 
Kosten eines selbständig, Vollzeit tätigen Anwalts liegen 
am niedrigsten in Einzelkanzleien und am höchsten in 
einer Anwalts-AG/GmbH. Im Vergleich zu 2012 sind die 
Kosten im Bereich der Einzelkanzleien deutlich von etwa 
CHF  292 000.– auf CHF  211 000.– gesunken. Auch die 
Kosten in Anwaltskörperschaften sind von CHF 916 000.– 
auf CHF 775 000.– gesunken. Der Rückgang bei Anwalts-
körperschaften ist darauf zurückzuführen, dass Kanz leien 
mit nur einem Partner und mehreren angestellten Anwäl-
ten heute häufig in der Form einer Anwaltskörperschaft 
gegründet bzw. in eine solche umgewandelt werden. Dies 
zeigt sich auch darin, dass die Anzahl der von einem Voll-
zeit tätigen Anwalt getragenen Angestellten in einer An-
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4 Bei den vergangenen Durchführungen der Studie Praxiskosten 
sind die entsprechenden Werte nur für Mitglieder aus Einzelkanz-
leien und Unkostengemeinschaften berechnet worden.

waltskörperschaft von 4,4 auf 2,8 gesunken ist. Innerhalb 
der Anwaltskörperschaften nehmen die zu tragenden 
Kosten mit zunehmender Grösse der Kanzlei zu. Über 
alle  Kanzleiarten trägt ein Vollzeit beschäftigter Anwalt 
durchschnittlich 1,9 Beschäftigte, was einem kontinuierli-
chen Anstieg seit 2003 entspricht. In Unkostengemein-
schaften sind die durchschnittlichen Kosten im Vergleich 
zu 2012 leicht gesunken, während sie in Ertragsgemein-
schaften deutlich gesunken sind. Dies liegt vermutlich 
daran, dass einige grosse Ertragsgemeinschaften in eine 
AG/GmbH umgewandelt worden sind.

Auch bei den Einnahmen haben sich Veränderungen 
zu den letzten Durchführungen ergeben. Im Vergleich zu 
2012 sind die Einnahmen bei allen Einzelkanzleien, Er-
tragsgemeinschaften und Anwaltskörperschaften stark 
gesunken, während sie bei Unkostengemeinschaften auf 
einem ähnlichen Niveau liegen. Trotz des Rückgangs bei 
einzelnen Kanzleiarten ist insgesamt im Durchschnitt ein 
kontinuierlicher Anstieg der Einnahmen eines selbständi-
gen, Vollzeit tätigen SAV-Mitgliedes über alle Kanzleiarten 
festzustellen. Dies liegt daran, dass ein immer grösserer 
Teil der Anwälte in Anwaltskörperschaften arbeitet, in 
denen die Erträge deutlich höher liegen. Der Rückgang in 
Ertragsgemeinschaften lässt sich wie bereits angeführt 
durch die Umwandlung von einigen grossen Ertragsge-
meinschaften in eine AG/GmbH erklären.

III. Berechnung von kostendeckenden 
 Stundensätzen

1. Abgrenzung von forensischamtlicher 
 Anwalts tätigkeit

Amtliche Verteidigungen und unentgeltliche Rechtsver-
tretungen lassen sich unter dem Begriff «forensische amt-
liche Tätigkeit» zusammenfassen. Bei dieser Form der 
 Anwaltstätigkeit erfolgt die Vergütung nicht durch den 
Mandanten, sondern auf der Basis vorgegebener Hono-
rarsätze durch das Gericht. Bei der Kalkulation der Hono-
rarsätze für diese Tätigkeiten sollte die Kostenstruktur 
der Anwälte berücksichtigt werden, um eine angemesse-
ne Vergütung für die erbrachten Leistungen sicherzustel-
len. Vor diesem Hintergrund betrachtet dieses Kapitel die 
Kostenstruktur von Mitgliedern des Schweizerischen An-
waltsverbandes und berechnet die Stundensätze, die An-
wälte durchschnittlich mindestens erzielen müssen, um 
die ihnen entstehenden Kosten decken zu können. Wir 
unterscheiden hierbei nach Anwälten, die jährlich 0 bis 
maximal 19 Prozent ihrer fakturierbaren Stunden im Be-
reich forensisch-amtlicher Tätigkeit leisten, und solchen, 
die jährlich 20  Prozent oder mehr ihrer fakturierbaren 
Stunden für forensisch-amtliche Tätigkeiten aufwenden. 
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf Mitglieder aus Ein-
zelkanzleien, Unkostengemeinschaften und Ertragsge-
meinschaften. Mitglieder aus Anwaltskörperschaften sind 
nicht berücksichtigt, weil sie im Vergleich zu Mitgliedern 
aus Einzelkanzleien, Unkostengemeinschaften und Er-
tragsgemeinschaften deutlich weniger forensisch-amtli-
che Stunden leisten.4

2. Vorgehen
Auf Basis der im Rahmen der Studie Praxiskosten erhobe-
nen Daten lassen sich die Stundenkosten von Mitgliedern 
des Schweizerischen Anwaltsverbands berechnen. Dies 
erfolgt durch eine Gegenüberstellung von pro Jahr tat-
sächlich entstandenen Kosten und der Summe der faktu-
rierbaren Arbeitsstunden. Das gewählte Vorgehen ist hier-
bei identisch zu dem der Studie Praxiskosten aus den 
Jahren 2004/05 und 2013/14.

Das Vorgehen bei der Berechnung der Stunden-
kosten lässt sich folgendermassen beschreiben: Aus der 
Erhebung sind die Gesamtkosten bekannt, die die Anwäl-
te aufgrund ihrer Anwaltstätigkeit im Jahr 2017 durch-
schnittlich tragen mussten. Gleichzeitig ist bekannt, wie 
viele fakturierbare Stunden die Anwälte verbuchen konn-
ten. Es lässt sich weiterhin berechnen, wie viele zurechen-
bare Stunden die Mitarbeiter von selbständigen Anwälten 
durchschnittlich fakturieren. Durch die Division der Ge-
samtkosten durch die Summe der fakturierten Stunden 
(Anwalt selbst + zurechenbare Stunden Angestellte) er-
gibt sich der Stundensatz, der eine reine Deckung der 
entstandenen Kosten erlaubt. Der so berechnete Satz 
stellt die unterste Grenze der Entlohnung von Anwälten 
dar, da ein kostendeckender Satz noch keinerlei Entloh-
nung für den selbständigen Anwalt enthält. Mit diesem 
Stundensatz kann der Anwalt also lediglich die ihm ent-
standenen Kosten für Kanzleiräume, Mitarbeitende etc. 
tragen. Für ihn selbst verbleibt noch keinerlei Gewinn 
oder Verdienst.

Daher berechnen wir neben dem kostendeckenden 
Stundensatz auch noch einen Stundensatz, der eine an-
gemessene Entlohnung für den selbständigen Anwalt 
einschliesst. Hierfür erhöhen wir die entstandenen Kos-
ten  um einen angenommenen Unternehmerlohn von 
CHF 150 000.–. Ein solcher Unternehmerlohn kann hierbei 
nicht mit dem entsprechenden Bruttogehalt eines ange-
stellten Anwalts gleichgesetzt werden. In der Schweiz 
trägt der Arbeitgeber Sozialkosten in Höhe von etwa 
17 Prozent des Bruttogehalts. Damit ist ein Unternehmer-
lohn von CHF 150 000.– vergleichbar mit einem Bruttoge-
halt eines Angestellten von CHF 128 200.–. Dies entspricht 
etwa dem Durchschnittsgehalt eines Gerichtsschreibers. 
Wie vorne bereits erwähnt, verdienen Vollzeittätige, an-
gestellte Anwälte mit durchschnittlich CHF  134 000.– 
sogar etwas mehr. Vor dem Hintergrund, dass selbständi-
ge Anwälte ein unternehmerisches Risiko tragen und 
selbst für ihre berufliche Vorsorge aufkommen müssen, 
stellt der gewählte Unternehmerlohn aus unserer Sicht 
daher eine angemessene Entlohnung dar.

3. Stundenkosten
Die folgende Tabelle zeigt den Aufwand von Vollzeit täti-
gen Anwälten aus Einzelkanzleien, Unkostengemeinschaf-
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ten und Ertragsgemeinschaften. Die Summe der fakturier-
baren Stunden wird berechnet aus der Summe der selbst 
fakturierten Stunden und der zurechenbaren Stunden von 
angestellten Anwälten.

(Angaben in CHF) forensisch amtliche Tätigkeit
 Basis: fakturierte Stunden

0 bis 19% ab 20%

Aufwand total pro Jahr bei  
reiner Kostendeckung (A1) 258 141.– 179 190.–
Aufwand total pro Jahr  
inkl. Unternehmerlohn (A2) 408 141.– 329 190.–

Fakturierte Stunden pro Jahr:
Selbständige Anwälte (selbst) 1431 1269

zurechenbare Stunden von Mitarbeitern* 308 217

Fakturierte Stunden total pro Jahr (B) 1739 1486

Stundenkosten (bei reiner Kosten
deckung) 148.– 121.–
Stundenkosten (inkl. Unternehmer
lohn 150 000.–) 235.– 222.–

* Vollzeit selbständig Erwerbende im Segment «0 bis 19%» wei-
sen bei ihren jährlichen Einnahmen durchschnittlich 82 168 Fran-
ken zurechenbaren Honorar-Umsatz von Mitarbeitern aus; Selb-
ständige im Segment «ab 20%» durchschnittlich 48 538 Franken. 
Bei einem durchschnittlichen Honorar-Ansatz für Mitarbeiter von 
267 Franken pro Stunde sind demzufolge bei den Selbständigen 
im Segment «0 bis 19%» 308 Stunden von Mitarbeitern dazuzu-
rechnen. Bei den Selbständigen im Segment «ab 20%» kommen 
angesichts der 48 538 Franken und einem durchschnittlichen Ho-
norarsatz von 224 Franken pro Stunde noch 217 Stunden von Mit-
arbeitern dazu.

Wird der jährliche Aufwand A durch die fakturierten 
Stunden B (welche die nicht fakturierten Stunden mit-
finanzieren) dividiert, ergeben sich die angegebenen 
durchschnittlichen Stundenkosten für selbständige, Voll-
zeit tätige Mitglieder des Schweizerischen Anwaltsver-
bandes aus Einzelkanzleien, Unkostengemeinschaften 
oder Ertragsgemeinschaften. Während die Stundenkos-
ten bei reiner Kostendeckung (A1) noch keinerlei Unter-
nehmerlohn beinhalten, wird im zweiten Schritt von 
einem Unternehmerlohn von CHF 150 000.– pro Jahr aus-
gegangen (A2). Entsprechend ergeben sich zwei ver-
schiedene Werte für die Stundenkosten. Weiterhin unter-
scheiden wir nach Anwälten, die wenig (d. h. 0 bis 19% der 
fakturierbaren Stunden) und verstärkt (20% oder mehr) 
forensisch- amtlich tätig sind. Damit Anwälte die ihnen 
entstehenden Kosten decken können, müssen sie durch-
schnittlich einen Stundensatz erhalten, der den berech-
neten Werten entspricht. Anwälte, die verstärkt foren-
sisch-amtlich tätig sind, tragen geringere Kosten als 
Anwälte, die weniger stark forensisch-amtlich arbeiten. In 
beiden Fällen liegen die Stundenkosten bei Berücksich-
tigung eines Unternehmerlohns aber deutlich über 
CHF 200.–.

Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Stundenkosten 
(inkl. Unternehmerlohn) bei Anwälten mit einem hohen 
Anteil forensisch-amtlicher Tätigkeit annähernd gleich-
geblieben und bei Anwälten mit einem geringen Anteil 
 forensisch-amtlicher Tätigkeit um gut 6 Prozent gesunken. 
 Obgleich die durchschnittlichen Kosten von Anwälten aus 
den unterschiedlichen Kanzleitypen insgesamt leicht 
rückläufig sind, schlägt sich das nicht bzw. nur in geringem 
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Masse in den kostendeckenden Stundensätzen (inkl. Un-
ternehmerlohn) nieder, da die Zahl der fakturierbaren 
Stunden ebenfalls leicht rückläufig ist.

Die Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite 
zeigt die Konstanz der Stundenkosten (inkl. Unternehmer-
lohn) im Vergleich zu den Jahren 2003 und 2012:

Im Unterschied zu den vorherigen Durchführungen 
der Studie Praxiskosten wurden diesmal auch Anwälte 
aus Ertragsgemeinschaften bei der Berechnung von 
Stundenkosten berücksichtigt. Der Grund hierfür ist, 
dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Kanzlei-
typen verwischen und heute auch Anwälte aus Ertrags-
gemeinschaften stärker als in der Vergangenheit foren-
sisch-amtlich tätig sind. Trotz dieser Änderung sind die 
Stundenkosten von Personen mit einem hohen Anteil 
 forensisch-amtlicher Tätigkeit erstaunlich konstant ge-
blieben.

Abschliessend weisen wir noch darauf hin, dass die 
Berechnung der Stundenkosten aus zwei Gründen als eher 
konservativ zu betrachten ist: Zum einen wurden keine 
Anwälte aus Anwaltskörperschaft berücksichtigt, ob-
gleich diese – wenn auch in geringerem Umfang – eben-
falls forensisch-amtlich tätig sind. Diese Anwälte tragen 
durchschnittlich deutlich höhere Kosten als Anwälte aus 
Einzelkanzleien, Unkostengemeinschaften und Ertragsge-
meinschaften. Ein Einbezug von Anwälten aus Anwalts-
körperschaften hätte daher vermutlich zu einer Erhöhung 
der durchschnittlichen Stundenkosten geführt. Zum ande-
ren wurde der gleiche Unternehmerlohn wie bei den letz-
ten beiden Studien Praxiskosten aus den Jahren 2004/05 
(Referenzjahr 2003) und 2013/14 (Referenzjahr 2012) an-
genommen, ohne die Preissteigerung zu berücksichtigen. 
Im Vergleich hierzu sind die Konsumentenpreise in der 
Schweiz von 2003 bis 2017 um 4,8 Prozent gestiegen.
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